
ta r ia t  geführt. Das S ekretaria t besteht in  der Regel 
aus 6 bis 8 M itgliedern einschließlich der beiden 
Vorsitzenden. Dem S ekretaria t m uß m indestens 
eine F ra u  angehören.

Absatz 6 erhält folgende Form ulierung:
6. Die M itglieder des Sekretaria ts m it Ausnahm e 

der Vorsitzenden werden vom K reisvorstand aus 
seiner M itte gewählt.

Diese Form ulierungen werden deswegen vorgeschla
gen, weil die Vorsitzenden direkt von den Delegierten
konferenzen oder O rtsgruppenm itgliederversam m lun
gen gew ählt werden sollen. Die einzelnen Sekretaria ts
m itglieder, die ja  im  Laufe eines Jah res  wechseln kön
nen, können dann jeweils von der betreffenden K örper
schaft neu gew ählt werden.

Der Absatz 7 w ird jetz t folgenderm aßen form uliert:
7. Die A nstellung von Sekretären erfolgt durch den 

K reisvorstand im Einvernehm en m it dem Bezirks
vorstand.

(Zuruf: Müssen die K reissekretäre dem K reisvor
stand  angehören?) Das ist n ich t absolut nötig.

§ 15
§ 15 erhält folgende erw eiterte Fassung:
Die Bezirke in  einem Lande oder einer Provinz oder 
die Kreise in  einem Lande oder einer P rovinz ohne 
Bezirksaufgliederung 

— es g ibt Provinzverbände, die keine Bezirkseinteilung 
haben —

und die K reise in der S tad t B erlin  werden zu 
einem Landes- bzw. Provinzialverbande zusammen
geschlossen.

§19
Zu § 19, der von der Zahl der M itglieder des Zentral- 

sekretaria ts handelt, schlagen w ir vor, die Zahl von 
12 M itgliedern auf 14 zu erhöhen. Es h a t sich in den ge-
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